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Erbschaftsamt 
Dorf 84 
9428 Walzenhausen AR 
 
Telefon 079 436 18 16 
claudius.platzer@walzenhausen.ar.ch 

 

 
 
Walzenhausen AR, im August 2023 
 
 

Nachlassabwicklung / Merkblatt   für die Erben/Angehörigen 

 
 
Testamente, Ehe- und Erbverträge, Erbverzichtsverträge 
 
Die Erben/Angehörigen werden gebeten, sämtliche Testamente, Ehe- und Erbverträge, 
Erbverzichtsverträge, dem Erbschaftsamt im Original abzugeben. Das Erbschaftsamt 
eröffnet sämtliche letztwilligen Verfügungen den Erben/Angehörigen schriftlich per Post. 
 
Erbenermittlung 
 
Bitte eine Liste sämtlicher Erben für das Erbschaftsamt erstellen, mit folgenden Angaben 
für jede Person: 
 

 Name 

 Vorname 

 Geburtsdatum 

 Heimatort 

 Zivilstand 

 Wohnadresse (Strasse, Hausnummer, Postleitzahl, Ort) 
 
Vorläufige, provisorische Erbbescheinigung 
 
Wir durch das Erbschaftsamt für die Erben ausgefertigt. 
 
Erbschaftsinventar per Todestag 
 
Bitte eine Liste der Aktiven und Passiven für das Erbschaftsamt erstellen mit Kopien von 
Belegen (Bankbelege etc.). Bei verheirateten Ehepaaren muss das gesamte eheliche 
Vermögen (sowohl das Vermögen der Erblasserin bzw. des Erblassers wie auch das 
Vermögen der überlebenden Ehegattin bzw. des überlebenden Ehegatten) im Inventar 
aufgenommen werden, weil eine güterrechtliche Auseinandersetzung im Todesfall vom 
Erbschaftsamt vorgenommen werden muss. 
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Unterjährige Steuererklärung 
 
Die Steuerverwaltung AR in Herisau sendet dem Erbschaftsamt die Formulare. Diese 
leitet das Erbschaftamt den Erben weiter. 
 
Die Erben füllen die unterjährige Steuererklärung aus und senden diese zusammen mit 
allen Belegen direkt der Steuerverwaltung zu. Bitte dem Erbschaftsamt eine Kopie der 
unterjährigen Steuererklärung zusammen mit Kopien von allen Belegen zustellen. 
 
Erbteilungsvertrag 
 
Wir durch das Erbschaftsamt in Absprache mit den Erben erstellt. 
 
Definitive Erbbescheinigung 
 
Wir durch das Erbschaftsamt für die Erben ausgefertigt. 
 
Auflösung des Nachlasses, Verteilung des Nachlassvermögens 
 
Aufgrund des Erbteilungsvertrages und der definitiven Erbbescheinigung erfolgt die 
Auflösung und Verteilung durch die Erben. 
 
Kontaktdaten Erbschaftsamt 
 

Telefon: 079 436 18 16 / immer auf dem Natel erreichbar, da nicht regelmässig im 

Gemeindehaus anwesend 
 
E-Mail: claudius.platzer@walzenhausen.ar.ch 
 
 
 
 

Freundliche Grüsse 
 

 Erbschaftsamt Walzenhausen 
 
Claudius Platzer 
Leiter Erbschaftsamt, 
Fachspezialist Erbrecht und Notariat 
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